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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Entwicklung einer gesonderten Strategie zur Verbesserung des Zustandes der 
Meeresumwelt im Rahmen des 6. Umweltaktionsprogramms der EU stellt eine wichtige 
Initiative der Kommission dar, weil sie auch mit den Zielen der gemeinsamen Fischereipolitik 
einhergeht.

Die Schaffung einer integrierten Politik zum Schutz der Meere stellt vor allem auch deshalb 
eine dringende Notwendigkeit dar, weil die verschiedenen Formen der Umweltverschmutzung 
und die Verarmung der Artenvielfalt zu einer Verschlechterung des Zustands der 
Meeresumwelt beitragen, die in den letzten Jahren trotzt der Ergreifung von 
Gegenmaßnahmen noch zugenommen hat. Die bislang entwickelten politischen Maßnahmen 
zur Lösung des Problems der Meeresverschmutzung und der Verschlechterung des Zustands 
der Meeresökosysteme, stellten fragmentarische Einzelmaßnahmen dar, so dass ihre 
Zielsetzungen häufig nicht kompatibel waren. Der Beschluss der Kommission, die 
unterschiedlichen Politiken aus den Bereichen, Umwelt, Fischerei, Seeschifffahrt, Verkehr, 
Landwirtschaft, Forschung und auch regionale Entwicklung in einem einzigen gemeinsamen 
Ordnungsrahmen zusammenzufassen, stellt eine dynamische Antwort auf das Problem dar, 
das die Richtlinie für die Meeresstrategie zum Gegenstand hat.

Aus der Folgenabschätzung1 für die vorgeschlagene Richtlinie geht die Schlussfolgerung 
hervor, dass sich die Verschmutzung der Meeresumwelt durch Wirtschaftstätigkeiten zur See 
und vom Lande ebenfalls direkt und indirekt auf die Fischerei auswirkt. Insbesondere die 
Meeresverschmutzung führt zu einer Veränderung der Beschaffenheit der Meeresökosysteme, 
zur Veränderung ihrer biologischen Komponenten sowie der verschiedenen Abschnitte der 
Nahrungsmittelkette, wodurch auch die Fischpopulationen beeinträchtigt werden. Desgleichen 
wirkt sich die Verschmutzung der Gewässer durch gewisse Schadstoffe auf die Gesundheit 
und Reproduktionsfähigkeit der Fische aus, und kann – was umso schlimmer ist – durch den 
möglichen Verzehr verseuchter Fische auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit des 
Menschen haben.

Ähnliche Ergebnisse liegen auf Grund landwirtschaftlicher, industrieller und kommunaler 
Abwässer bereits auch für die Ostsee, im Schwarzen Meer, im Nordatlantik und im 
Mittelmeer vor. Besonders schlimm ist hier die Verschlechterung des Zustands der 
Meeresökosysteme, die durch das Auslaufen von Rohöl infolge der Zunahme der 
Tankerunglücke hervorgerufen wird. In recht zahlreichen Gebieten musste die 
Küstenfischerei auf Grund der sich ausbreitenden Ölteppiche während eines längeren 
Zeitraums völlig eingestellt werden. Daher sind die Folgekosten für die Fischerei und die der 
Fischerei nachgeordneten Tätigkeiten immens. Von den Beschäftigten dieses Sektors wird 
daher natürlich die Ergreifung von Maßnahmen gefordert. 

Auf Grund des grenzüberschreitenden Charakters der Meere kann ein guter Zustand der 
Meeresumwelt nicht nur durch die Ergreifung von Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene 
erzielt werden, sondern erfordert auch Maßnahmen auf regionaler Ebene. Alle beteiligten 
Staaten müssen zusammenarbeiten und die Bemühungen, die sie in ihren regionalen 

1 SEK(2005)1290.
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Meeresabschnitten ergreifen, aufeinander abstimmen. Im Rahmen einer solchen 
Zusammenarbeit und in Anbetracht der Besonderheit einer jeden Meeresregion muss die 
Erhebung biologischer Daten wo immer möglich auf der Grundlage gemeinsamer Normen 
erfolgen. Auf diese Weise können wir eine sehr detaillierte Ermittlung des Bedarfs einer jeden 
Region erzielen, die erhobenen Daten wirksam und effizient vergleichen und die 
Auswirkungen der Strategie besser bewerten.

Ein anderer wichtiger Punkt, der geprüft werden muss, ist die Art der Finanzierung der 
Maßnahmen  im Rahmen dieser Strategie. Es wurde geschätzt, dass sich die 
Verwaltungsausgaben für die ersten zwei Jahre auf 90 Mio. Euro jährlich belaufen sollten, 
während die Kosten nach Ablauf der ersten zwei Jahre auf 70 Mio. Euro jährlich sinken 
sollten. Allerdings ist die Tatsache problematisch, dass in keinerlei Weise festgelegt wurde, 
auf welche Art und Weise die von den Mitgliedstaaten zu ergreifenden Maßnahmen finanziert 
werden.

Schließlich gilt ferner, dass die Meeresregionen mit besonders hoher Sensibilität auch mit 
größerer Umsicht angegangen werden müssen. Die Mitgliedstaaten, die in solchen 
Meeresregionen tätig sind, müssen vielleicht zusätzliche und ausführlicher angelegte Studien 
durchführen, als die, die in der vorliegenden Richtlinie festgelegt sind, was mit höheren 
Kosten verbunden ist. 

Schlussfolgerungen

Der Beitrag der Artenvielfalt der Meere und Ozeane zur wirtschaftlichen Entwicklung und 
dem Wohlstand unserer Gesellschaft macht die Entwicklung einer Strategie für die 
Meeresumwelt zu einer dringenden Notwendigkeit.

Aus den Folgeabschätzungen der Strategie geht hervor, dass die Fischerei durch die 
vielseitige Verschmutzung der Meere infolge der menschlichen Tätigkeiten beeinträchtigt ist. 
Folglich muss der Korrelation zwischen der gemeinsamen Fischereipolitik und der Strategie 
eindeutiges Gewicht verliehen werden. Die vorliegende Richtlinie muss die Grundlage für 
künftige Gemeinschaftspolitiken zum Schutz der Meeresumwelt darstellen. 

Dabei kommt es darauf an, dass die Strategie auf Grund der Unterschiedlichkeit der 
europäischen Meeresregionen eine gewisse Flexibilität gegenüber den jeweiligen 
Anrainerstaaten aufweist. Ebenfalls wird es für notwendig gehalten, für die Erhebung 
biologischer Daten vereinheitlichte Verfahren zugrunde zu legen. Die Meeresforschung wird 
einen entscheidenden Beitrag in dieser Richtlinie leisten. Koordinierte Bemühungen sind 
notwendig sowohl für die Kontrolle der Anwendung der Strategie als auch für die Bewertung 
der Ergebnisse, um das Endziel, d.h. einen besseren Zustand der Meeresumwelt bis 2021, 
erreichen zu können.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass eines der grundlegenden Ziele der gemeinsamen 
Fischereipolitik in der Erreichung eines Gleichgewichts zwischen fischerei- und 
umweltpolitischen Zielen liegt. Dieses empfindliche Gleichgewicht muss unbedingt bei jeder 
Gemeinschaftsmaßnahme, die die Fischerei betrifft, bedacht werden – so auch im Rahmen der 
vorliegenden Strategie.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 3 a (neu)

 (3a) Die Notwendigkeit der Ausarbeitung 
einer thematischen Strategie für die 
Meeresumwelt – basierend auf einem 
integrierten Konzept – die gegebenenfalls 
qualitative und quantitative Ziele und 
Zeitpläne umfassen sollte, die es 
ermöglichen, die vorgesehenen 
Maßnahmen zu vergleichen und zu 
bewerten. Die Maßnahmen zur 
Strategieumsetzung sollen das 
Subsidiaritätsprinzip respektieren. Eine 
stärkere Beteiligung der Betroffenen und 
eine bessere Nutzung der verschiedenen 
Finanzierungsinstrumente der 
Gemeinschaft, die sich direkt oder indirekt 
auf den Schutz der Meeresumwelt 
beziehen, sollten ebenfalls in Betracht 
gezogen werden.

Begründung

Die Strategie für die Meeresumwelt sollte ein integriertes Konzept aller Politiken in Betracht 
ziehen, die sich direkt oder indirekt auf die Meeresumwelt beziehen. Die korrekte Anwendung 
und Verbindung zwischen den einzelnen Finanzinstrumenten und das Subsidiaritätsprinzip 
müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 2
Erwägung 3 b (neu)

 (3b) Es ist erforderlich, die Entwicklung 
und Umsetzung der Strategie auf die 
Erhaltung des Ökosystems auszurichten. 

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Dieses Konzept sollte schützenswerte 
biogeografische Gebiete sowie menschliche 
Tätigkeiten mit Auswirkungen auf die 
Meeresumwelt berücksichtigen.

Änderungsantrag 3
Erwägung 3 c (neu)

(3c) Es ist erforderlich, auch weiterhin 
biologische und ökologische Ziele und 
Bezugsrahmen festzulegen, und zwar unter 
Berücksichtigung der Ziele, die in der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (Habitat-Richtlinie)1, in der 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik2 sowie in anderen 
internationalen Abkommen festgelegt 
wurden.

Änderungsantrag 4
Erwägung 4

(4) Um diese Ziele zu erreichen, ist ein 
transparenter und einheitlicher 
Rechtsrahmen erforderlich, der die 
Koordinierung, kohärente Gestaltung und 
angemessene Einbeziehung einschlägiger 
Maßnahmen in andere Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft sowie internationale 
Übereinkünfte ermöglicht. 

(4) Um diese Ziele zu erreichen, ist ein 
transparenter und einheitlicher 
Rechtsrahmen erforderlich, der in 
Verbindung mit den Grundsätzen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik die 
Koordinierung, kohärente Gestaltung und 
angemessene Einbeziehung einschlägiger 
Maßnahmen in andere Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft sowie internationale 
Übereinkünfte ermöglicht. 

Änderungsantrag 5
Erwägung 4

1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
2 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
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(4) Um diese Ziele zu erreichen, ist ein 
transparenter und einheitlicher 
Rechtsrahmen erforderlich, der die 
Koordinierung, kohärente Gestaltung und 
angemessene Einbeziehung einschlägiger 
Maßnahmen in andere Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft sowie internationale 
Übereinkünfte ermöglicht. 

(4) Um diese Ziele zu erreichen, ist ein 
transparenter und einheitlicher 
Rechtsrahmen erforderlich, einschließlich 
einer Definition des guten Umweltzustands, 
der die Koordinierung, kohärente Gestaltung 
und angemessene Einbeziehung 
einschlägiger Maßnahmen in andere 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft sowie 
internationale Übereinkünfte ermöglicht. 

Begründung

Der Begriff „guter Umweltzustand“ sollte im Rahmen der Richtlinie und nicht zu einem 
späteren Zeitpunkt durch das Komitologieverfahren definiert werden.

Änderungsantrag 6
Erwägung 10 a (neu)

 (10a) Es sollte ein rationelles Konzept für 
die vollständige Umsetzung des Netzes 
Natura 2000 für die Meeresumwelt 
definiert werden. Dieses Konzept sollte 
Vorschläge zur Anpassung der Anhänge 
zur Habitat-Richtlinie betreffend die 
Lebensräume und Meeresarten umfassen 
sowie die notwendigen Maßnahmen zur 
technischen und finanziellen 
Instrumentalisierung anwenden und 
anpassen.

Begründung

Es kommt darauf an, die Meeresumwelt in das Netz Natura 2000 in Verbindung mit der 
Habitat-Richtlinie einzubeziehen, um neue Kriterien und begleitende Maßnahmen zur 
technischen und finanziellen Instrumentalisierung festzulegen.

Änderungsantrag 7
Erwägung 11 a (neu)

 (11a) Es ist erforderlich, die 
Nachbarländer aufzufordern, sich an 
diesem Prozess zu beteiligen und mit ihnen 
Partnerschaften zu entwickeln, 
insbesondere an der Ostsee, am Mittelmeer 
und am Schwarzen Meer, und dabei unter 
anderem die Initiativen zu Partnerschaften 
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zu berücksichtigen, die im Rahmen des 
UN-Weltgipfels über nachhaltige 
Entwicklung 2002 eingeleitet wurden.

Begründung

Die Strategie zur Erhaltung der Meeresumwelt sollte in einer Gesamtperspektive in Angriff 
genommen werden. Als solche ist ihr Erfolg auch von der Beteiligung oder Nichtbeteiligung 
der Drittländer abhängig.

Änderungsantrag 8
Erwägung 11 b (neu)

 (11b) Man sollte auch die biologische 
Vielfalt und das Potenzial zur 
Meeresforschung im Zusammenhang mit 
der Tiefseeumwelt vor der Küste der 
Regionen in äußerster Randlage 
berücksichtigen und auf der Grundlage 
von spezifischen Programmen die 
Entwicklung von wissenschaftlichen 
Studien im Hinblick auf eine bessere 
Charakterisierung der Ökosysteme der 
Tiefsee unterstützen.

Begründung

Die fehlenden Informationen über die Tiefseeumwelt haben sich bereits als schwerwiegender 
Mangel bei der Behandlung einiger Kapitel dieses Themas erwiesen. Es kommt darauf an, die 
Ausarbeitung von wissenschaftlichen Studien im Hinblick auf eine bessere Charakterisierung 
der Ökosysteme der Tiefsee zu fördern, von denen viele völlig unbekannt sind.

Änderungsantrag 9
Erwägung 13 a (neu)

 (13a) Die Gemeinschaft sollte die 
erforderlichen Bedingungen schaffen, 
damit die Mitgliedstaaten die Qualität der 
Forschung und den Kenntnisstand an den 
Hochschulen mit Fachbereich 
Meereswissenschaften nutzen können. Die 
wissenschaftlichen und technischen 
Informationen, die für die Verwirklichung 
der einzelnen von dieser Richtlinie 
geschaffenen Etappen erforderlich sind, 
sollten somit aus glaubwürdigen Quellen 
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erlangt werden, und die nachhaltige 
Entwicklung der Küstengebiete, in denen 
sich normalerweise diese Lehranstalten 
befinden, sollte gewährleistet werden.

Begründung

Die europäischen Hochschulen mit dem Fachbereich Meereswissenschaften produzieren 
qualitativ hochwertige Kenntnisse, die genutzt werden sollten. Sie sollten auch im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung der Küstengebiete unterstützt werden. Auf diese Weise werden zwei 
Ziele gleichzeitig verfolgt: Nachhaltigkeit der Küstengebiete und Erlangung der für die 
Anwendung der Richtlinie erforderlichen Informationen.

Änderungsantrag 10
Erwägung 13 b (neu)

 (13b) Die Unterstützung der Erforschung 
der Meeresumwelt sollte im siebten 
Forschungsrahmenprogramm für 
Forschung und Entwicklung verankert 
werden.

Begründung

Die europäischen Hochschulen und Forschungslabors mit dem Fachbereich 
Meereswissenschaften produzieren qualitativ hochwertige Kenntnisse, die genutzt werden 
sollten. Sie sollten auch im Bereich der nachhaltigen Entwicklung der Küstengebiete 
unterstützt werden. Auf diese Weise werden zwei Ziele gleichzeitig verfolgt: Nachhaltigkeit 
der Küstengebiete und Erlangung der für die Anwendung der Richtlinie erforderlichen 
Informationen.

Änderungsantrag 11
Erwägung 16 a (neu)

(16a) Die Entwicklung, Anwendung und 
Verwaltung der Maßnahmenprogramme 
kann beträchtliche Kosten verursachen. Da 
die Maßnahmenprogramme das Mittel zur 
Erreichung der Ziele dieser Richtlinie 
darstellen, beteiligt sich die Gemeinschaft 
an den Kosten der Mitgliedstaaten während 
der Vorbereitung, Durchführung und 
Koordinierung dieser Programme.
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Begründung

Die Maßnahmenprogramme stellen ein wichtiges Instrument zur Erreichung der Ziele der 
Richtlinie dar; sie haben Auswirkungen auf Gemeinschaftsebene, und folglich muss eine 
Beteiligung der Gemeinschaft an den Ausgaben der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

Änderungsantrag 12
Erwägung 30 a (neu)

 (30a) Die sozioökonomischen Kosten der 
Umsetzung dieser Richtlinie sollten 
gewährleistet werden.

Änderungsantrag 13
Artikel 1 Titel

Gegenstand Gegenstand und Anwendungsbereich

Änderungsantrag 14
Artikel 1 Absatz 2

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet 
„Umweltzustand“ den Gesamtzustand der 
Umwelt in Meeresgewässern unter 
Berücksichtigung von Struktur, Funktion 
und Prozessen der einzelnen 
Meeresökosysteme und der natürlichen 
physiographischen, geographischen und 
klimatischen Faktoren sowie der 
physikalischen und chemischen 
Bedingungen, einschließlich der 
Bedingungen, die als Folge von Tätigkeiten 
des Menschen in dem betreffenden Gebiet 
entstehen. 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet 
„Umweltzustand“ den Gesamtzustand der 
Umwelt in Meeresgewässern unter 
Berücksichtigung von Struktur, Funktion 
und Prozessen der einzelnen 
Meeresökosysteme und der akustischen, 
biologischen, chemischen, geologischen, 
natürlichen physiographischen, 
geographischen und klimatischen Faktoren, 
die interagieren und die Beschaffenheit, 
Produktivität, Qualität und den Zustand 
der Meeresökosysteme bestimmen. Die 
Komponenten, Bedingungen und Faktoren, 
die es zu berücksichtigen gilt, umfassen 
diejenigen, die als Folge von Tätigkeiten des 
Menschen entstehen. 

„Guter Umweltzustand“ bedeutet den 
Punkt, an dem in Bezug auf die fraglichen 
europäischen Meeresgewässer alle im 
Anhang Ia aufgeführten Bedingungen 
betreffend diese Gewässer gegeben sind.
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Begründung

Die Änderungsanträge erweitern die bei der Behandlung der Meeresumwelt zu 
berücksichtigenden Faktoren und weisen mit Nachdruck darauf hin, dass Tätigkeiten des 
Menschen außerhalb des betroffenen Meeresgebiets einen Einfluss auf den Zustand der 
Meeresumwelt haben können. Schließlich enthält der Änderungsantrag eine Beschreibung des 
guten Umweltzustandes, der dann in dem vorgeschlagenen neuen Anhang I(a) erweitert wird. 

Änderungsantrag 15
Artikel 3 Absatz 2 Einleitung

2. Um Besonderheiten bestimmter Gebiete 
zu berücksichtigen, können die 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser 
Richtlinie die in Absatz 1 genannten 
Meeresgewässer unterteilen, vorausgesetzt 
diese Unterteilung ist mit folgenden 
Unterregionen kompatibel: 

2. Um Besonderheiten bestimmter Gebiete 
zu berücksichtigen, können die 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser 
Richtlinie die in Absatz 1 genannten 
Meeresgewässer unterteilen, vorausgesetzt 
diese Unterteilung ist mit internationalen 
Abkommen vereinbar und mit folgenden 
Unterregionen kompatibel: 

Begründung

Der Internationale Rat für Meeresforschung hat bereits eindeutig Grenzen abgesteckt, die 
insbesondere für die Festlegung der zulässigen Gesamtfangmenge im Fischereisektor benutzt 
werden. Um effektiv zu sein, sollten alle Unterteilungen der Unterregionen die bestehenden 
Abgrenzungen widerspiegeln.

Änderungsantrag 16
Artikel 7 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Bewertung des Zustands einer 
jeden Meeresregion wird von den 
Mitgliedstaaten durchgeführt, möglichst 
auf der Grundlage harmonisierter 
Verfahren und  unter Berücksichtigung der 
in Artikel 21 genannten technischen 
Anpassungen.

Begründung

Die Bewertung des Zustands einer jeden Meeresregion setzt die Erhebung von Daten gemäß 
Anhang II voraus. Es wird als zweckmäßig erachtet, die Bewertung möglichst auf der 
Grundlage gemeinsamer Normen durchzuführen, um verlässliche und vergleichbare 
Schlussfolgerungen ziehen zu können.
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Änderungsantrag 17
Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 a (neu)

Die Kommission überprüft die 
wirtschaftlichen Auswirkungen dieser 
Richtlinie und die Möglichkeit der 
Kofinanzierung, wobei sie den in höherem 
Maße sensiblen Regionen Priorität 
einräumt.

Begründung

Da der Kommission bereits alle Maßnahmenprogramme vorliegen, ist sie in der Lage, die 
finanziellen Auswirkungen der Richtlinie und die Möglichkeiten der Kofinanzierung der 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten, insbesondere in den Regionen mit hoher Sensibilität, zu 
beurteilen.

Änderungsantrag 18
Kapitel IV a (neu) Artikel 20 a (neu)

Kapitel IV a
Finanzierungsmechanismen

Artikel 20 a
Kofinanzierung

Die von den Mitgliedstaaten 
ausgearbeiteten Programme werden von 
der EU gemäß den im vierten 
gemeinschaftlichen Förderkonzept 
vorgesehenen Finanzinstrumenten 
mitfinanziert.

Änderungsantrag 19
Kapitel IV b (neu) Artikel 20 b (neu)

 Kapitel IV b
Gemeinschaftsfinanzierung

Artikel 20 b
Aufnahme in den Haushaltsplan der 

Gemeinschaft
Angesichts des prioritären Charakters der 
Ausarbeitung einer Meeresstrategie wird 
diese Richtlinie ab 2007 in den 
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Gemeinschaftshaushalt aufgenommen.

Änderungsantrag 20
Kapitel IV c (neu) Artikel 20 c (neu)

Kapitel IV c
Finanzierung
Artikel 20 c

Finanzierungskriterien
1. Die von den Mitgliedstaaten 
eingereichten Programme werden von der 
Gemeinschaft unter Berücksichtigung der 
folgenden Kriterien mitfinanziert:
a) Ausweitung der ausschließlichen 
Wirtschaftszonen der einzelnen 
Mitgliedstaaten;
b) bathymetrische Merkmale der in den 
Programmen vorgesehenen 
biogeographischen Regionen;
c) durch die von den Programmen 
vorgeschlagenen Maßnahmen 
verursachten sozioökonomischen 
Auswirkungen.

Änderungsantrag 21
Anhang I a (neu)

 Anhang Ia
Die Definition des „guten Umweltzustands“ 
basiert auf den Grundsätzen der 
nachhaltigen Entwicklung.
Sie umfasst den folgenden Grundsatz, soll 
aber nicht auf ihn beschränkt bleiben:
Die Populationen von kommerziell 
genutzten Fischen und Schalentieren 
sollten innerhalb sicherer biologischer 
Grenzen bleiben, und die Auswirkungen 
der Fischereipraktiken auf die 
Meeresumwelt sollten auf ein Mindestmaß 
beschränkt bleiben.



PE 368.015v02-00 14/15 AD\625204DE.doc

DE

Begründung

Der Begriff „guter Umweltzustand“ sollte innerhalb der Richtlinie definiert werden.
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